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Erwägungen: 

I. 

 1. Die Parteien sind die unverheirateten Eltern des Kindes C._____, geboren 

am tt.mm.2009. Am 15. Dezember 2009 genehmigte die Vormundschaftsbehörde 

E._____ die Vereinbarung der Parteien über die gemeinsame elterliche Sorge für 

C._____ (act. 8/2/1). Die Parteien lebten im Zeitpunkt der Geburt des Kindes in 

einem gemeinsamen Haushalt; im April 2010 haben sie sich getrennt 

(act.8/20/8/2). 

 2.1 Mit Schreiben vom 22. März 2011 beantragte die Berufungsbeklagte 

beim Bezirksrat Hinwil, ihr das alleinige Sorgerecht für die Tochter C._____ zu 

übertragen (act. 8/20/8/2). Der Bezirksrat überwies dieses Gesuch am 28. März 

2011 zur Antragstellung an die Vormundschaftsbehörde D._____ (act. 8/2/4).  

 Nach Anhörung beider Eltern beantragte die Vormundschaftsbehörde 

D._____ mit Beschluss vom 27. Mai 2011, dem Gesuch der Berufungsbeklagten 

um Zuteilung der alleinigen Sorge für C._____ zuzustimmen (act. 8/1).  

 Gleichentags entschied die Vormundschaftsbehörde D._____ über das Be-

suchsrecht des Berufungsklägers betreffend C._____ (act. 8/20/1). Sie erklärte 

diesen für berechtigt, seine Tochter am zweiten und dritten Freitag eines jeden 

Monats von 1700 Uhr bis Samstag 1800 Uhr zu sich auf Besuch zu nehmen so-

wie in der ersten und dritten Woche jedes Monats am Donnerstag von 1600 bis 

1800 Uhr "zu sehen".  

 Sodann errichtete die Vormundschaftsbehörde D._____ mit Beschluss vom 

18. November 2011 eine Besuchsrechtsbeistandschaft nach Art. 308 Abs. 2 ZGB. 

Zum Beistand wurde F._____ von der Jugend- und Familienberatung D._____ 

bestellt (act. 8/21/2).  

 2.2 Nach Anhörung der Parteien und gescheiterten Vergleichsbemühungen 

beschloss der Bezirksrat Hinwil am 15. Mai 2012, die alleinige elterliche Sorge für  
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C._____ der Berufungsbeklagten zu übertragen. Gleichzeitig regelte er die Be-

suchsrechtsanordnung der Vormundschaftsbehörde vom 27. Mai 2011 neu. Zu-

dem hiess er die Beschwerde gegen den Beschluss der Vormundschaftsbehörde 

betreffend Besuchsrechtsbeistandschaft gut und hob diese auf. Die Verfahrens-

kosten auferlegte er zu 60% der Vormundschaftsbehörde D._____, zu 30% dem 

Berufungskläger zu 10% der Berufungsbeklagten. Den Antrag auf unentgeltliche 

Prozessführung des Berufungsklägers schrieb er zufolge Gegenstandslosigkeit 

ab. Es wurden keine Parteientschädigungen zugesprochen (act. 7 S. 17 f.).  

 2.3.1 Gegen diesen Beschluss reichte der Berufungskläger mit Eingabe vom 

31. Mai 2012 Berufung ein (act. 2 S. 2); er stellt folgende Anträge: 

" 1. Es sei Ziff. II des Beschlusses des Bezirksrats vom 15. Mai 2012 
aufzuheben und es sei die elterliche Sorge über das Kind 
C._____, geb. tt.mm.2009, bei den Eltern, A._____ und B._____, 
zu belassen. 

 2. Es sei Ziff. III des Beschlusses des Bezirksrats vom 15. Mai 2012 
aufzuheben und es sei der persönliche Verkehr zwischen 
A._____ und seiner Tochter C._____ wie folgt zu regeln: 

  A._____ sei berechtigt zu erklären, C._____ jedes Wochenende 
der geradzahligen Kalenderwochen von Freitag 18.00 Uhr (un-
verpflegt) bis Sonntag 18.00 Uhr (unverpflegt) zu sich oder mit 
sich auf Besuch zu nehmen. Falls Ostern oder Pfingsten auf eine 
geradzahlige Kalenderwoche fallen, so verlängert sich das Be-
suchswochenende von Freitagabend bis Montagabend. 

  A._____ sei berechtigt zu erklären, C._____ in den Jahren gera-
der Jahreszahl über Weihnachten, d.h. vom 24. Dezember, 10.00 
Uhr, bis 26. Dezember, 18.00 Uhr und in den Jahren mit ungera-
der Jahreszahl über Neujahr, d.h. am 31. Dezember, 10.00 Uhr 
bis 2. Januar, 18.00 Uhr zu sich auf Besuch zu nehmen. 

  Es sei A._____ berechtigt zu erklären, C._____ drei Wochen und 
ab dem vollendeten vierten Altersjahr von C._____ vier Wochen 
pro Jahr zu sich oder mit sich in die Ferien zu nehmen. 

 3. Das vorinstanzliche Kostendispositiv sei aufzuheben und gemäss 
dem Ausgang des Berufungsverfahrens neu zu verteilen. 

  Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Be-
rufungsbeklagten". 
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 Mit ihrer Berufungsantwort vom 9. Juli 2012 beantragt die Berufungsbeklag-

te, den angefochtenen Beschluss zu bestätigen unter Kosten- und Entschädi-

gungsfolgen (zusätzlich Mehrwertsteuerzuschlag) zu Lasten des Berufungsklä-

gers (act. 17 S. 2). Gleichzeitig stellte sie das Gesuch um Gewährung der unent-

geltlichen Rechtspflege inklusive der Bestellung von Rechtsanwalt lic.iur. Y._____ 

als Rechtsbeistand (act. 17 S. 2). Diese Rechtsschrift wurde am 8. August 2012 

dem Berufungskläger zur Kenntnisnahme zugestellt (act. 20). Der Bezirksrat Hin-

wil verzichtete auf eine Vernehmlassung (act. 16). 

 2.3.2 Der Einreichung der Berufung kommt aufschiebende Wirkung zu, so-

fern der Bezirksrat nicht etwas anderes angeordnet hat (§ 189 Abs. 1 GOG). Die 

Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids wird jedoch 

nur im Umfang der Anträge gehemmt (Art. 315 Abs. 1 ZPO). 

 Nicht angefochten wurde die Aufhebung der Beistandschaft in Dispositivzif-

fer IV des angefochtenen Entscheids sowie die Abschreibung des Antrags des 

Berufungsklägers auf unentgeltliche Prozessführung in Dispositivziffer VII (act. 7 

S. 18). Diesbezüglich ist der Beschluss somit rechtskräftig und vollstreckbar, was 

vorzumerken ist. 

 

II. 

A. Elterliche Sorge 

 1. Mit dem angefochtenen Entscheid hob der Bezirksrat Hinwil gestützt auf 

Art. 298a Abs. 2 ZGB die gemeinsame elterliche Sorge der Parteien auf und re-

gelte die elterliche Sorge neu, indem er diese allein auf die Kindsmutter, die Beru-

fungsbeklagte, übertrug (act. 7 S. 17). Die Berufung des Berufungsklägers richtet 

sich – unter anderem – gegen diesen Entscheid. Er will die bisherige Regelung 

der gemeinsamen elterlichen Sorge aufrecht erhalten.  
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 2. Gemäss Art. 298a Abs. 2 ZGB ist auf Begehren eines Elternteils, des Kin-

des oder der Vormundschaftsbehörde die Zuteilung der elterlichen Sorge neu zu 

regeln, wenn dies wegen wesentlicher Veränderung der Verhältnisse zum Wohl 

des Kindes geboten ist.  

 Gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts (5A_721/2011, Urteil vom 

4. Januar 2012, E. 2.1) kann die gemeinsame Sorge nicht einfach gekündigt wer-

den. Es gelten indes nicht so strenge Voraussetzungen wie beim Entzug der elter-

lichen Sorge. Notwendig, aber auch ausreichend ist, dass die wesentlichen 

Grundlagen für eine gemeinsame Elternverantwortung nicht mehr vorhanden 

sind, so dass das Kindeswohl die Übertragung der elterlichen Sorge an einen El-

ternteil gebietet. Ob eine wesentliche Veränderung vorliegt, beurteilt sich auf 

Grund sämtlicher Umstände des konkreten Einzelfalls. Allein schon der Antrag ei-

nes Elternteils oder des Kindes auf Neubeurteilung der elterlichen Sorge ist in der 

Regel aber ein Indiz dafür, dass die gemeinsame elterliche Sorge nicht mehr dem 

Kindeswohl entspricht. Letzteres trifft jedenfalls dann zu, wenn Kooperationswille 

und Kooperationsfähigkeit der Eltern nicht mehr bestehen. Steht fest, dass die el-

terliche Sorge nicht mehr gemeinsam ausgeübt werden kann, so ist sie einem El-

ternteil zuzuteilen, wobei wiederum das Kindeswohl entscheidet. 

 3. Die erste Voraussetzung für eine Neuregelung der elterlichen Sorge, d.h. 

ein entsprechender Antrag, ist vorliegend gegeben. Denn sowohl die Berufungs-

beklagte wie auch die Vormundschaftsbehörde D._____ beantragten beim Be-

zirksrat Hinwil, die gemeinsame elterliche Sorge der Parteien für C._____ aufzu-

heben und allein der Berufungsbeklagten zu übertragen (act. 8/1, act. 8/20/8/2, 

act. 8/14 S. 2). Die Berufungsbeklagte hält auch im Berufungsverfahren an die-

sem Antrag fest (act. 17 S. 2). 

 Die Parteien lebten im Zeitpunkt der Geburt des Kindes C._____ am 

tt.mm.2009 bzw. des Abschlusses der Vereinbarung über die gemeinsame elterli-

che Sorge vom 24. November 2009 (act. 8/2/1) zusammen in einem gemeinsa-

men Haushalt. Im Frühjahr 2010 kam es zur Trennung (act. 17 S. 3). Da das Zu-

sammenleben der unverheirateten Eltern nicht die Voraussetzung dafür ist, dass 

diesen die gemeinsame elterliche Sorge übertragen werden kann (Art. 298a Abs. 
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1 ZGB; BSK ZGB I, Ingeborg Schwenzer, N. 5 zu Art. 298a), führt die Aufhebung 

des gemeinsamen Haushalts nicht zwingend zur Übertragung der elterlichen Sor-

ge auf einen Elternteil. Jedoch bedeutet diese Veränderung der Lebensumstände 

der Eltern eine wesentliche Veränderung bezüglich der Grundlagen von Betreu-

ung und Unterhalt, auf welcher sich die Parteien im Hinblick auf die gemeinsame 

elterliche Sorge geeinigt hatten. Es ist somit bereits in dieser Hinsicht von wesent-

lich veränderten Verhältnissen auszugehen. Dies ist zu berücksichtigen, wenn 

auch die Berufungsbeklagte erst im Frühjahr 2011 den Antrag auf Zuteilung des 

alleinigen Sorgerechts stellte.  

 Stärker ins Gewicht fällt jedoch, dass davon auszugehen ist, dass es im 

heutigen Zeitpunkt den Parteien am notwendigen Willen bzw. an der Fähigkeit zur 

Zusammenarbeit im Hinblick auf die Ausübung der gemeinsamen elterlichen Sor-

ge fehlt. Indiz dafür ist bereits der Antrag der Berufungsbeklagten auf Zuteilung 

der alleinigen elterlichen Sorge an sie, wenn auch dies allein noch nicht für die 

Abänderung der elterlichen Sorge genügt. Denn im Allgemeinen kann die ge-

meinsame Sorge nicht gegen den Willen eines Elternteils aufrechterhalten werden 

(FamKom Scheidung, Büchler/Wirz, N. 15 zu Art. 298a ZGB). Die Berufungsbe-

klagte begründet das getrübte Einvernehmen zwischen den Parteien unter ande-

rem auch damit, dass der Berufungskläger nach der Trennung ihren Wunsch 

nach mehr Abstand für sehr lange ignoriert habe, indem er sie in unzähligen 

SMS-Mitteilungen und E-Mailnachrichten mit verbalen Attacken und unerträgli-

chen Schuldzuweisungen überhäuft habe (act. 17 S. 6, act. 19/2). Der Behaup-

tung des Berufungsklägers, es sei nicht mehr zu solch häufigen SMS und Mails 

gekommen (act. 2 S. 3), widersprach die Berufungsbeklagte, indem sie geltend 

machte, der Berufungskläger habe nur aufgehört, weil sie ihn deswegen am 1. Ju-

li 2011 bei der Polizei angezeigt habe. Er habe sich dadurch aber nicht nachhaltig 

beeinflussen lassen, sondern er habe ihr in den vergangenen Monaten erneut 

solche Nachrichten mit polemischem und verletzendem Inhalt zukommen lassen 

(act. 17 S. 8). Der Berufungskläger liess diese Darstellung unbestritten. Sie wird 

belegt durch ein Mail des Berufungsklägers vom 12. Juni 2012, in welchem dieser 

im Zusammenhang mit der Auflösung der Beziehung und der vorliegenden Ausei-

nandersetzung um die elterliche Sorge und das Besuchsrecht Vorwürfe erhebt. 
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Es lässt sich daraus ersehen, dass er nicht in der Lage ist, seine trennungsbe-

dingten Gefühle von der Beziehung zum Kind zu trennen. So habe er alle Fakten 

über das, was in all den Jahren wirklich geschehen sei, in einem Ordner mit der 

Aufschrift "C._____" dokumentiert eingeordnet (act. 19/3). Auch wenn sich diese 

Ausführungen nicht direkt mit Fragen der Erziehung und Betreuung des Kindes 

befassen, so zeigen sie doch deutlich, dass das Verhältnis zwischen den Parteien 

erheblich gestört ist. Unter solchen Umständen fehlt es aber auch an der Basis für 

ein gutes Zusammenwirken, das notwendig ist, um die elterliche Sorge für 

C._____ zu deren Wohl gemeinsam ausüben zu können. Darauf weisen auch die 

konkreten Beispiele hin, welche die Berufungsbeklagte zum Beleg der grundsätz-

lich gegensätzlichen Weltanschauungen und unterschiedlichen Haltungen in Er-

ziehungsfragen erwähnte (act. 17 S. 8) und welche vom Berufungskläger nicht 

bestritten wurden. So habe der Berufungskläger – nebst den erwähnten Vorfällen 

mit dem eigenmächtigen Abschluss einer Zusatzversicherung und einer Dauer-

mitgliedschaft bei der …stiftung – entgegen ihrem ausdrücklichen Willen ein Fa-

cebook-Profil für C._____ erstellt, wo er Bilder von seiner Tochter gepostet habe. 

Zudem habe er ohne ihre Zustimmung Videoaufnahmen von C._____ ins Internet 

gestellt. Auch bezüglich des anständigen Benehmens des Kindes herrschten un-

terschiedliche Auffassungen. Weiter zeichne sich schon heute ab, dass sich die 

Parteien bezüglich der Ausbildung von C._____ in einer Privat- oder in der öffent-

lichen Schule uneinig seien (act. 17 S. 8). Nicht gefolgt werden kann im Übrigen 

dem Argument des Berufungsklägers, wonach der Umstand, dass das Besuchs-

recht erfolgreich klappe, ein deutliches Zeichen dafür sei, dass die Parteien sehr 

wohl zum Wohle der Tochter zusammenarbeiten könnten (act. 2 S. 4). Denn die-

ses Besuchsrecht beruht ja nicht auf einer freien Vereinbarung der Parteien, son-

dern auf einer klaren behördlichen Anordnung. Wenn diese von den Parteien be-

achtet wird, so lässt sich daraus noch nicht schliessen, dass die Parteien zum 

Wohle des Kindes grundsätzlich gut zusammenarbeiten können. 

 4. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass bezüglich des Willens und der 

Fähigkeit zur Kooperation der Eltern bezüglich der Betreuung und Erziehung von 

C._____ die entsprechenden Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind. Unter 
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diesen Umständen entspricht die gemeinsame elterliche Sorge der Parteien für ihr 

Kind C._____ nicht mehr dem Kindeswohl, weshalb sie aufzuheben ist.  

 5. Wird die gemeinsame elterliche Sorge aufgehoben, so ist zu entscheiden, 

welchem Elternteil die alleinige Sorge übertragen wird. 

 Der Bezirksrat hat mit dem angefochtenen Entscheid die alleinige elterliche 

Sorge für C._____ dem Antrag der Vormundschaftsbehörde folgend der Beru-

fungsbeklagten übertragen (act. 7 S. 17). Der Berufungskläger hat diese Übertra-

gung an die Berufungsbeklagte für den Fall der Aufhebung der gemeinsamen el-

terlichen Sorge nicht angefochten. Er ist überzeugt, dass C._____ bei der Mutter 

gut aufgehoben ist (act. 2 S. 4). Den Akten ist nichts zu entnehmen, wonach sich 

ergäbe, dass die Berufungsbeklagte nicht ausreichend in der Lage wäre, ihre Er-

ziehungs- und Betreuungsverantwortung für die Tochter C._____ alleine wahrzu-

nehmen. Somit ist der Entscheid des Bezirksrats in diesem Punkt zu bestätigen. 

B. Besuchsrecht 

 1.1 Der Bezirksrat räumte mit seinem Entscheid dem Berufungskläger be-

züglich der Wochenenden folgendes Besuchsrecht ein (act. 7 S. 17):  

"A._____ ist berechtigt, C._____ jedes Wochenende der geradzahligen 
Kalenderwochen von Freitag 1800 Uhr (unverpflegt) bis Sonntag 1700 
Uhr (unverpflegt) zu sich oder mit sich auf Besuch zu nehmen." 

 Der Berufungskläger beantragt mit der Berufung, dieses Besuchsrecht mit 

einer Regelung für die Feiertage wie folgt zu ergänzen (act. 2 S. 2): 

"Falls Ostern oder Pfingsten auf eine geradzahlige Kalenderwoche fal-
len, so verlängert sich das Besuchswochenende von Freitagabend bis 
Montagabend. 
A._____ sei berechtigt zu erklären, C._____ in den Jahren gerader 
Jahreszahl über Weihnachten, d.h. vom 24. Dezember, 1000 Uhr, bis 
26. Dezember, 1800 Uhr, und in den Jahren mit ungerader Jahreszahl 
über Neujahr, d.h. am 31. Dezember, 1000 Uhr bis 2. Januar, 1800 
Uhr, zu sich auf Besuch zu nehmen." 

 

 1.2 Der Berufungskläger hatte diese zusätzliche Regelung des Besuchs-

rechts für die Feiertage bereits am 30. März 2012 beim Bezirksrat beantragt 
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(act. 8/17, act. 8/17/1). Der Bezirksrat verzichtete, über diese Ergänzung des Be-

suchsrechts zu befinden, da der Antrag erst nach der Anhörung der Eltern gestellt 

worden sei (act. 7 S. 15). Ob er damit eine Rechtsverweigerung beging, kann of-

fen bleiben, wäre ein allfälliger Mangel durch den vorliegenden Entscheid ohnehin 

geheilt. 

 1.3 Der Berufungskläger bringt vor, dass eine Regelung der Besuche für die 

allgemeinen Feiertage üblich sei und es den Bedürfnissen des Kindes entspre-

che, besondere Tage im Jahr auch einmal beim Vater feiern zu können. Zudem 

verhindere eine solche Regelung unliebsame Interpretationen bezüglich des or-

dentlichen Besuchsrechts und entspreche daher dem Kindeswohl (act. 2 S. 6). 

Diese Vorbringen sind zutreffend. Es ist nicht einzusehen, weshalb in diesem Fall 

keine solche übliche Regelung getroffen werden soll. Was die Berufungsbeklagte 

dagegen geltend macht, ist nicht stichhaltig. So ist nicht einzusehen, weshalb 

dem Berufungskläger nicht ein alternierendes Besuchsrecht auch für den Oster-

montag eingeräumt werden sollte, nur weil die Berufungsbeklagte am Ostermon-

tag mit ihrem Lebenspartner und dessen Kinder feiere (act. 17 S. 11). Ebenso 

wenig lässt sich mit der Begründung, dass die Berufungsbeklagte am 24. Dezem-

ber 2012 stets im Familienkreis feiere, ein entsprechendes Besuchsrecht des Be-

rufungsklägers grundsätzlich ausschliessen. Auch die Schilderung der Beru-

fungsbeklagten über den Verlauf der Weihnachtstage des letzten Jahres, wonach 

der Berufungskläger es unterlassen habe, mit C._____ zu feiern und dies ihr 

überlassen habe (act. 17 S. 11), vermag nicht dazu führen, dem Berufungskläger 

jegliches Besuchsrecht über die Weihnachtstage zu verweigern.  

 Somit ist die Berufung in diesem Punkt gutzuheissen und die Besuchs-

rechtsregelung mit einer besonderen Bestimmung bezüglich der Feiertage ent-

sprechend den Anträgen des Berufungsklägers zu ergänzen. 

 2.1 Umstritten ist auch das Ferienbesuchsrecht. Im angefochtenen Ent-

scheid (Dispositivziffer III Abs. 3) ist dieses wie folgt geregelt (act. 7 S. 17 f.): 

"A._____ hat zudem das Recht, C._____ an zwei einzelnen Wochen 
pro Jahr, ab Eintritt in den Kindergarten in den Schulferien, zu sich o-
der mit sich in die Ferien zu nehmen. Das Ferienbesuchsrecht ist min-
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destens drei Monate im Voraus abzusprechen. Auslandferien sind bis 
auf weiteres nur mit dem Einverständnis der Mutter gestattet." 

 Der Berufungskläger beantragt mit seiner Berufung, diese Regelung auf drei 

bzw. ab dem vierten Altersjahr von C._____ auf vier Wochen pro Jahr auszudeh-

nen und den Passus über die Beschränkung bezüglich der Auslandferien zu strei-

chen (act. 2 S. 2 und act. 2 S. 5 f.). Die Berufungsbeklagte lehnt es ab, das Feri-

enbesuchsrecht in diesem Masse auszudehnen, da sie gegenüber der Erzie-

hungsfähigkeit des Berufungsklägers Vorbehalte habe (act. 17 S. 13 und S. 9 f.).  

 2.2 Gemäss Art. 273 Abs. 1 ZGB haben die Eltern, denen die elterliche Sor-

ge oder Obhut nicht zusteht, und das unmündige Kind gegenseitig Anspruch auf 

angemessenen persönlichen Verkehr. Dem Gericht kommt dabei bei der Rege-

lung ein weiter Ermessensspielraum zu.  

 Das von der Vorinstanz festgelegte Ferienbesuchsrecht von zwei Wochen 

pro Jahr erscheint eher knapp bemessen. Es erscheint gerechtfertigt, dieses auf 

drei Wochen pro Jahr auszudehnen, ohne jedoch eine zusätzliche vierte Woche 

ab Eintritt des Kindes in den Kindergarten festzulegen. Über eine allfällige solche 

Ausdehnung ist im Zeitpunkt des Eintritts in die Schule zu befinden.  

 Die von der Berufungsbeklagten vorgebrachten Zweifel bezüglich der Erzie-

hungsfähigkeit des Berufungsklägers (unterschiedliche Vorstellungen der Parteien 

über das dem Kindeswohl Dienliche, Belastung von C._____ mit negativen Emo-

tionen hinsichtlich der gescheiterten Beziehung, mangelnde Erfahrung mit der 

Verantwortung für C._____ während längerer Zeit) vermögen einer solchen erwei-

terten Dauer nicht entgegenzustehen. Denn auch nach der Darstellung der Beru-

fungsbeklagten ist der Berufungskläger um das Wohl des Kindes bemüht (act. 17 

S. 9). Wie sie anlässlich der Anhörung durch den Bezirksrat ausführte, gehe er 

gut mit der Tochter um und sie sei bei ihm gut aufgehoben. Bezüglich des Be-

suchsrechts gebe es heute nichts mehr zu beanstanden (act. 8/14 S. 3 f.); dieses 

funktioniere im Wesentlichen (act. 17 S. 9). Unbestrittenermassen hat die Beru-

fungsbeklagte C._____ während einer Ferienabwesenheit von neun Tagen an-

fangs dieses Jahres dem Berufungsbeklagten ohne Vorbehalt in Obhut gegeben 
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(act. 2 S. 5). Unter solchen Umständen ist damit zu rechnen, dass auch ein etwas 

längeres Ferienbesuchsrecht ohne erhebliche Probleme ausgeübt werden kann.  

 Im Hinblick auf das kindliche Zeitgefühl der sich noch im Kleinkindalter be-

findlichen C._____ ist es angezeigt, das Ferienbesuchsrecht – wie von der Vo-

rinstanz angeordnet – auf einzelne Wochen zu beschränken. Gemäss der vor-

instanzlichen Regelung sind Auslandferien bis auf weiteres nur mit dem Einver-

ständnis der Mutter gestattet. Gründe dafür finden sich weder im angefochtenen 

Entscheid (act. 7 S. 14) noch in der Berufungsantwort der Berufungsbeklagten 

(act. 17 S. 11 f.). Solche sind auch auf Grund der Akten nicht ersichtlich. Somit ist 

von einer solchen Beschränkung abzusehen. Anzufügen bleibt, dass unabhängig 

davon, in welchem Land die Ferien verbracht werden, bei der Ausübung des Be-

suchsrechts in jedem Fall auf die altersgerechten Bedürfnisse und Interessen des 

Kindes ausreichend Rücksicht zu nehmen ist. 

 2.3 Zusammengefasst ergibt sich aus diesen Erwägungen, dass die Beru-

fung bezüglich des Ferienbesuchsrechts teilweise gutzuheissen ist und das Be-

suchsrecht für den Berufungskläger bezüglich seiner Tochter C._____ im Sinne 

obiger Erwägungen neu festzulegen ist. 

 

III. 

 1. Die Berufungsbeklagte beantragt die Gewährung der unentgeltlichen 

Rechtspflege und die Bestellung von Rechtsanwalt lic.iur. Y._____ als Rechtsbei-

stand für das Berufungsverfahren (act. 17 S. 2). Da auf Grund ihrer Angaben zu 

ihren finanziellen Verhältnissen davon auszugehen ist, dass ihr die finanziellen 

Mittel fehlen, um für die Kosten dieses Verfahrens und eines Rechtsbeistands 

aufzukommen und ihr Rechtsstandpunkt nicht aussichtslos war, ist ihr Gesuch 

gutzuheissen (Art. 117 ZPO). 

 2. Im vorliegenden Verfahren unterliegt der Berufungskläger bezüglich der 

elterlichen Sorge, die Berufungsbeklagte unterliegt weitgehend bezüglich des Be-
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suchsrechts. Demzufolge sind die Gerichtskosten den Parteien je zur Hälfte auf-

zuerlegen und es sind keine Parteientschädigungen zuzusprechen (Art. 106 

Abs. 2 ZPO).  

 Für die Kostenverteilung des vorinstanzlichen Verfahrens bewirkt das Er-

gebnis des Berufungsverfahrens keine Änderung, waren doch die Anträge des 

Berufungsklägers zur Erweiterung des Besuchsrechts (Regelung für die Feierta-

ge, erweitertes Ferienbesuchsrecht) noch nicht Gegenstand des angefochtenen 

Beschlusses des Bezirksrats. Die entsprechenden Dispositivziffern VI und VIII 

über die Kosten- und Entschädigungsfolgen sind somit zu bestätigen. 

 

Es wird beschlossen: 

1. Es wird vorgemerkt, dass die Dispositivziffern IV und VII des Beschlusses 

des Bezirksrats Hinwil vom 15. Mai 2012 rechtskräftig und vollstreckbar sind. 

2. Der Berufungsbeklagten wird die unentgeltliche Rechtspflege (inklusive Be-

stellung von Rechtsanwalt lic.iur. Y._____ als Rechtsbeistand) für das Beru-

fungsverfahren gewährt.  

3. Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittel gemäss nachfolgendem Urteil. 

 

Es wird erkannt:  

1. Dispositivziffern II sowie VI und VIII des angefochtenen Beschlusses werden 

bestätigt. 

2. Der Berufungskläger ist berechtigt, seine Tochter C._____ jedes Wochen-

ende der Kalenderwochen mit gerader Zahl von Freitag 1800 Uhr (unver-
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pflegt) bis Sonntag 1700 Uhr (unverpflegt) zu sich oder mit sich auf Besuch 

zu nehmen. 

Der Berufungskläger ist berechtigt, seine Tochter C._____ in den Jahren mit 

gerader Jahreszahl vom 24. Dezember 1000 Uhr bis 26. Dezember 1800 

Uhr sowie in den Jahren mit ungerader Jahreszahl vom 31. Dezember 1000 

Uhr bis 2. Januar 1800 Uhr zu sich oder mit sich auf Besuch zu nehmen. 

Der Berufungskläger ist berechtigt, seine Tochter C._____ während drei ein-

zelnen Wochen pro Jahr – ab Eintritt in den Kindergarten in den Schulferien 

– zu sich oder mit sich in die Ferien zu nehmen. Das Ferienbesuchsrecht ist 

mindestens drei Monate im Voraus mit der Berufungsbeklagten abzuspre-

chen. 

Im Übrigen wird die Berufung abgewiesen. 

3. Die Entscheidgebühr wird auf Fr. 1'500.-- festgesetzt. 

4. Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens werden den Parteien je zur 

Hälfte auferlegt.  

Die auf den Berufungskläger entfallende Hälfte von Fr. 750.-- wird mit dem 

von ihm geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 1'500.-- verrechnet. Der Rest-

betrag des Kostenvorschusses von Fr. 750.-- wird dem Berufungskläger zu-

rückerstattet. 

Die auf die Berufungsbeklagte entfallende Hälfte geht einstweilen zulasten 

der Gerichtskasse. Eine Nachzahlung bleibt vorbehalten. 

5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, die Vormundschaftsbehörde D._____, 

die Direktion der Justiz und des Innern (Gemeindeamt des Kantons Zürich) 

sowie – unter Rücksendung der eingereichten Akten – an den Bezirksrat 

Hinwil, je gegen Empfangsschein. 

6. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 

30 Tagen von der Zustellung an beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, 
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einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich 

nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Ver-

fassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über 

das Bundesgericht (BGG).  

Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG.  
Es handelt sich um eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit. 
Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung. 

 
 

Obergericht des Kantons Zürich 
II. Zivilkammer 

Die Gerichtsschreiberin: 
 
 
 

lic. iur. K. Findeisen 
 
versandt am: 
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